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FREIHEITLICHER ÖSTERREICHISCHER L EHR E R VER 8 A N 0 
========================================================================= 
Obmann: Dir. Mag. Dieter GRILLlVlIWER, 4400 Steyr, Koperniku5strpBe 14/19 

An das 
Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Sport 

Minoritenplatz 5 
1010 Wie n 

Steyr, am 14.11.86 

Datum: 1 9. NOV. 1986 
Betrifft: Begutachtung des Entwurfs zur 5. SchUG-i !ovelle 21. NOV. 1986 ' t~~._ 
Da die oben genannte :\Jovelle in dieser Legislatur~~~~~r;;·:d:It:::.menr+~~~=::J 
mentarisch behandelt werden konnte, ersuchen vdr w;rJ~chsicht für 
überschreitung une Ber0cksichtigung dieser Stellungnah~e. 

die Frist-

1. Die EinfJhrung der verbelen Beurteilung E,nstelle 03r Notenbeurteilun;;! 
in der ersten Schulstufe und im ersten Semester der zweiten Schulstufe 
wird begrJ3t. Allerdings sollte hievon der Unterrichtsgegenstend 
Religion nicht 9usgenommen ~Brden, um ihm nicht eine noch gr6Eere Son­
derstellung einzuräum'.::n eIs ihm derzeit ohnehin schon zukommt. 

2. Die Maglichkeit, in die Schulnachricht zu Ende des ersten Semesters 
neben der Note Buch noch einen verbalen Zusatz Gufzunehmen, wenn dies 
für die Lernf6rderung zweckmäßig ist, wird begrü3t. 

3. Oer letzte Satz in Ziffer 2 "Hiebei kann den Erziehungsberechtigten eine 
,t:..nlei tung zu gezie1 ten FördermaBnehmen gegeben werden" ist so unverbind­
lich, deH er ohne Schaden weggelassen werden kann. I~ Regelfall handelt 
es sich bei dem Lehrer-EItern-Gespräch ohnehin darum, den Eltern Rat­
schls.ge fJr gezielte FördermaBnEtuen zu erteilen. 

4. In § 20/Abs.(4) ist die Fristsetzung "mindestens acht, höchstens zwölf 
Wochen" wirklicllkei tsfremd, da im Regelfsll t'!achtragsprüfungen zusammen 

mit den Wiederholungsprüfungen zu 8eginn der ersten Woche des neuen 
Schuljahrs stattfinden. ~as Ansuchen um Stundung einer Feststellungs­
prüfung kann schon in der fünft- oder viertletzten Woche des alten 
Schuljahres gestellt werden; in diesem Fall würde die Frist von zwölf 
Wochen übersc.hri tten. i\nderersei ts würde eine Stundung um nur acht 
Wochen imMer zu einem Prüfungstermin in den Hauptferien führen, WBS 

unreelistisch ist. Vorgeschl:'lgen wird daher eine Fristsetzung, die nur 
einen bestimmten Endtermin angibt, also z.B. "höchstens bis zum 31.0ktober 
des ni:ichf,ten Schulj;:;hres". 

5. ~ie M5g1ichkeit, die Konferenzen gemäg § 20/6 SchUG nun auch in der zweiten 
Hälfte der vorletzten Schulwoche durchführen zu kannen, wird begrüßt. 

6. Die Einführung des Kalküls "mit gutem Erfolg abgeschlossen" wird qegrüBt. 

7. Die vorgeschl:='gene Neuordnung des Aufsteioens mit "!\:icht genügend" wird 
abgelehnt. Dazu wird folgendes ausgeführt: 

Das Aufsteigen mit "Nicht genügend" ist nach t'\uffassung des FÖLV grund­
sätzlich problematisch, weil es den Gleichheitsgrundsatz der Verfassung 
in Frage stellt, wenn ein Schüler mit zwei "Gen ljgend" nicht aufsteigen 
darf und g18ichzei tig ein anderer Ini t sieben oder mehr "Genügend" aufsteigen 
darf. Zumindest wird ein solcher Zustand dem ReChtsempfinden jedes Laien, 
aber auch von Lehrern, Eltern und Schülern stets widersprechen, unabhängig 
davon, wie gut oder wie schlecht solche Entscheidungen juristisch begründ­
bar oder begründet sind. Hinsichtlich der pädagogischen Begründung fühlen 
sich viele Lehrer (zu Recht) ohnehin überfordert, weil es in kaum einem 
Bereich so schwer ist, prognosen zu stellen, wie im Schulbereich. 
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. zu einer Unsicherheit bei ellen 8e­Dies 811es fDhrt zu einem Unbehagen uno 
tei lioten die das VertrA uensverhe 1 tni5 zvd.schen EI tarn, Sch'jlern un~ Le.hrRrn 
bel:= stat ~nd sich damit nsgeti v Buf das Schulklima auswirkt. Z ~d8m 'nr o~r~:. 
das einschlfgige VGH-Erkenntnis den Lehrern im Be~ufu~~5fRll elne groBe hro~lt 
eufoeh~lst, von der sie nicht einm~l wissen, ob Sle slch lohnt. 

Wer alle diese Umstände aus der Praxis kennt, der ist von dem im Entwurf 
gemachten Ände~ungsvorschleg sehr entt~uscht. Zwar gibt es kleine Ver­
besserungen, z.8. daß nur mehr jene Lehrer abstimmen sollen, die den Schü-
ler unterrichtet h",ben, und d~ß auch dem Lehrer, der deS "Nicht genügend" 
gegeben het, ein gewisses ~itspracherecht zukommt, aber die oben genennte grund­
sätzliche Problomatik bleibt erhalten. Daß sich die Klassenkonferenz in Hin­
kunft "von Amts wegen" nicht mehr mit allen Fällen befassen muß, ist ZW3T 

in der Theorie gut und entspricht auch sicherlich den ursprünglichen Intenti­
onen des Gesetzgebers, doch wird diese Änderung durch des geplante ,c,ntrags­
recht des Schülers (bzw. seiner Eltern) praktisch v-.1.eder aufgehoben bzw. 
tritt unter Umstgnden sogsr eine Verschlechterung zum Ist-Zustend ein. Man 
v.1.rd nämlich realistischerweise annehmen dijrfen, daß ein solcher Antrag in 
nahezu allen Fsllen gestellt wird; im Zussmmenhang mit der Fünf-Tage-Frist 
würde das bedeuten, daß die Schülerzehlen zu Beginn des neuen Schuljahres 
noch tagelang in Schwebe bleiben, mit allen Konseauenzen auf Lehrfächerver­
teilung und Stundenplan. Der Beginn des geregelten Unterrichts wird dadurch 
unnötig verschleppt. Ein verantwortungsbewuBter Schulleiter wird daher, um 
diesen Nachteil zu vermeiden, alle Entscheidungen "von .'\mts wegen" durch­
führen und dEnn haben wir wied2rum die jetzt bestehende Situation. 

Die im Entwurf vorgeschlagene Neuregelung ist daher nicht geeignet, den 
augenblicklichen Zust:=>nd zu verbessern. Demgegenüber w!::re der Vorschlag, 
den Herr Oberret Dr. Werner Jisa vom BMUKS in der April-Folge der Gewerk­
schroftszeitschrift "Die allgemeinbildende höhere Schule" pu~liziert het, 
eine echte Verbesserung und auch ganz im Sinne der ursprünglichen .Absicht 
des Gesetzgebers, des Aufsteigen mit "tlJicht genügend" als .. !\usnehme von d~r 
Regel für einen im allgemeinen zufriedenstellend leistungsf§higen SchJler 
zu erwggen. In der jetzigen Praxis wird die P.usnahme viel zu oft als Regel 
angesehen, um Schwierigkeiten aus dem ~eg zu gehen, und das wollte der Ge­
setzgeber sicher nicht. Der FÖLV ersucht daher dringend, das Aufsteigen mit 
"Nicht genügend" im Sinne des Vorschlags von OR Dr. Jisa neu zu regeln und 
erlaubt sich, diesen Vorschlag wörtlich genau wiederzugeben: 

ffUm die mit der seinerzeiti- ni c h taufsteigen. nlfungsmöglichkeit ist in die-
gen Schaffung des § 25 Abs. 2 sem Fall nicht konstruierbar. 
l 't f 2. In Form einer neu zu 
1. c ver-olgte Zielsetzung bei- Es werden nur positive Ent-

zub0halten aber gleichzeitig schaffenden Bestimmung soll scheidungen in Form einer 
das mit der derzeitigen Ge- der Klassenvorstand für "im entsprechenden Zeugnisklausel 
setzeskcnstruktion strukturell allgemeinen zufriedenstellend dokumentiert. 
verbundene Unbehagen weiter leistungsfähige Schüler, die in 
Teile der Betroffenen aufzu- einem Gegenstand versagen", 
lösen, könnte folgende Ände- von Amts wegen beantragen 
rung diskutiert werden: können, daß diese dennoch 

mit einem "Nicht genügend" 
aufsteigen können. Dies soll 
höchstens einmal in der Unter­
stufe und einmal in der Ober­
stufe zulässig sein. Zur Ent 
scheidung könnte ·die Klassen 
konferenz berufen werden. 

I. In Hinkunft sollte § 25 
Abs. 2 ersatzlos gestriche:.1 
werden, Unter dieser Voraus­
setzung würde es daher nur 
mehr eine Entscheidung über 
die Nichtberechtigung zum 
Aufsteigen in Verbindung mit 
§ 25 A b s. 1 geben, d. h. 
grundsätzlich darf ein Schüler 
mit einem "Nicht genügend" 

Eine Parteistellung de: 
S c h ü 1 e r s gegen die Ableh. 
mmg des Antrags des Klassen 
vorstandes und damit eine Be-

Österreichischen 
Lehrerverbemd : 

tVl'{L-- fi-'J?vu'l 
Qieter Grillm8yer 

Obmann ) 

·3. Die Realisierung dieses 
Vorschlages hätte den Vorteil, 
daß in einer viel geringeren 
Zahl von Fällen als bisher die 
Klassenkonferenz befaßt wer­
den müßte und sie sich daher 
auf die wenigen für ein Auf­
steigen mit einem "Nicht ge­
nügend" in Frage kommenden 
Ausnahmefälle konzentrieren 
könnte. Es würde, da es keine 
negativen Entscheidungen 
gibt, eine Entlastung des schu­
lischen Rechtsmittelverfahrens 
eintreten und überdies die 
positive Entscheidung bei der 
pädagogisch kompetenten 
Stelle bel ass e n werden. I} 
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